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Satzung 
zur Änderung der Satzung 

über die Erhebung von Studienbeiträgen  
und Hochschulabgaben  

an der Fachhochschule Köln 
 

 
 

Vom 
 

31. Mai 2007 
 
 

Aufgrund des § 2 Abs. 4 Satz 1 des Gesetzes über die Hochschulen des Landes Nordrhein-Westfalen 
(Hochschulgesetz – HG) vom 31.10.2006 (GV. NRW. S. 474), hat die Fachhochschule Köln die folgende 
Satzung erlassen: 
 

Artikel I 
 

Die Satzung über die Erhebung von Studienbeiträgen und Hochschulabgaben an der Fachhochschule 
Köln vom 31.05.2006 (Amtliche Mitteilung der Fachhochschule Köln 08/2006) wird wie folgt geän-
dert:: 
 
In § 8 wird der bisherige Wortlaut des Absatzes 7 gestrichen. Absatz 7 erhält folgenden neuen Wort-
laut: 
 
„Bedürftige ausländische Studierende, die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Satzung an der 
Fachhochschule Köln eingeschrieben waren und keinen Anspruch auf ein Studienbeitragsdarlehen 
besitzen, werden auf Antrag höchstens für die Dauer von neun weiteren Fachsemestern ab dem 
01.09.2007 von der Beitragspflicht nach § 1 Nr. 1 befreit. Sofern solche Studierende zum Zeitpunkt der 
Antragstellung das Anderthalbfache der Regelstudienzeit ihres Studiengangs bereits überschritten 
haben, werden Sie für höchstens vier Semester ab dem 01.09.2007 von der Beitragspflicht nach § 1 Nr. 
1 befreit, wenn aufgrund ihrer bisherigen Studien- und Prüfungsleistungen zu erwarten ist, dass sie 
innerhalb dieser Zeitspanne ihr Studium erfolgreich abschließen werden. Die Absätze 2 bis 4 gelten 
entsprechend.“ 
 

 
Artikel II 

 
Diese Satzung tritt zum 01.09.2007 in Kraft und wird in den Amtlichen Mitteilungen der Fachhoch-
schule Köln veröffentlicht. Sie findet Anwendung auf alle Rückmeldeverfahren ab dem Wintersemes-
ter 2007/2008. 
 
Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Senates vom 23. April 2007.  
 
 
Köln, den 31. Mai 2007       Der Rektor  

der Fachhochschule Köln 
 
 

(Prof. Dr. phil. J. Metzner) 


